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ANTRAG 

zur Genehmigung eines Vereinsturniers 

IER /ISpO §602 – Spielklassen nach §110 a-g 

Die Turniergenehmigung  ist 4 Wochen vor der Veranstaltung einzuholen.   

Bitte beachten Sie untenstehenden Hinweis und Vorgehensweise, bevor Sie den Antrag  vollständig 
ausfüllen.  

Antragsteller / Verein: __________________________________ 

Turniertermin:  _________________________________ 

Turnierort:  _________________________________ 

Beginn:                                          Uhr 

Turnierart (bitte ankreuzen):  ☐ Herren   ☐ Damen   ☐ Mixed   ☐ Junioren  ☐ Jugend  ☐ Schüler  

 ☐ Freies Turnier   ☐ Senioren   ☐ Duo   ☐ Trio   ☐ Solo   

Turnierdauer (bitte ankreuzen): ☐ 1 Tag        ☐  2 Tage         ☐  3 Tage 
 

Anzahl der Mannschaften:     ______________                                       

Art des Spielfeldes 

(bitte ankreuzen): ☐ Kunsteis   ☐ offen    ☐ überdacht 

 ☐ Natureis 

 ☐ Asphaltbahnen  

 ☐ Pflasterbahnen 

 ☐ Betonbahnen 

 
Verantw. Wettbewerbsleiter:         
 (WBL ist nicht spielberechtigt und muss ein Schiedsrichter sein!) 

 
Schiedsrichter: ___________________________________ 
 

Der obengenannte Verein bestätigt hiermit, dass die Ausschreibung in allen Punkten 
dem Regelwerk der IER und den entsprechenden Spielordnungen entspricht. 

Das Startgeld wird nach den Richtlinien des Bayerischen Eissport-Verbandes e.V., 

der Fachsparte Eisstock, erhoben. 
 

 _____________    ______________________ 

             Datum                                                                         Unterschrift/Vereinsstempel 

Wichtiger Hinweis (BSpO Ziff. 6.2) und Vorgehensweise: 

1. Senden Sie den vollständig ausgefüllten Turnierantrag an den für Sie zuständigen KSO. 

2. Legen Sie ein Muster Ihrer Ausschreibung bei. 

3. Versenden Sie Ihre Ausschreibung an die Gastmannschaften erst dann, wenn die Turniergenehmigung vorliegt. 

!! Vereine dürfen keinesfalls Turniere durchführen, die nicht genehmigt sind bzw. beantragt wurden !! 

Auszufüllen vom zuständigen KSO 

Antrag eingegangen:  

Genehmigt am :  

 


